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§ 8 ArbVG
Kollektivvertragsangehörigkeit

 ArbVG - Arbeitsverfassungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.02.2026

§ 8.

Kollektivvertragsangehörig sind, sofern der Kollektivvertrag nicht anderes bestimmt, innerhalb seines räumlichen,

fachlichen und persönlichen Geltungsbereiches

1. 1.die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer, die zur Zeit des Abschlusses des Kollektivvertrages Mitglieder der am

Kollektivvertrag beteiligten Parteien waren oder später werden;

2. 2.die Arbeitgeber, auf die der Betrieb oder ein Teil des Betriebes eines der in Z 1 bezeichneten Arbeitgeber

übergeht;

3. 3.die Arbeitgeber, die im Rahmen eines verbundenen Gewerbes fachübergreifende Leistungen erbringen,

hinsichtlich der Kollektivverträge in den ausgeübten Wirtschaftsbereichen, in denen keine

Kollektivvertragsangehörigkeit nach Z 1 oder 2 besteht.
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